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Lehrgang „Atemschutzgeräteträger II“ (CSA) 

 

 

Die Unterlagen werden online unter folgendem Link zum Download zur Verfügung gestellt:  

https://csa.unterlagen.kfv-odenwaldkreis.de  

 

Für die praktische Ausbildung ist die gesamte persönliche Ausrüstung zwingend erforderlich.  

 

Jeder Teilnehmer hat eine Atemschutzmaske einen Pressluftatmer und einen Übungs-CSA 

mitzubringen. 300bar-Flaschen können in Breuberg gefüllt werden. Evtl. Reinigungs- und 

Flaschenfüllungskosten werden der Kommune vom Standort des Lehrgangs in Rechnung 

gestellt. 

 

Am Lehrgang können nur Feuerwehrangehörige teilnehmen die eine G 26.3-Bescheinigung 

ohne Einschränkungen vorgelegt haben und zum Zeitpunkt der Belastungsübung gesund und 

einsatzfähig sind. 

 

Sollte ein Teilnehmer aus unvorhergesehenen zwingenden Gründen an der Teilnahme 

verhindert sein so sind wir unverzüglich über den Dienstweg (Teilnehmer-Wehrführung-

SBI/GBI-KBI) zu benachrichtigen. Für den Fall dass ein einberufener Feuerwehrangehöriger 

nicht an der Veranstaltung teilnimmt, ist dem Feuerwehrverband des Odenwaldkreises, 

welcher mit der Durchführung beauftragt ist, eine finanzielle Ausfallentschädigung in Höhe von 

16 € zu zahlen. 

 

QR-Code für Lehrgangsunterlagen: 

 

https://csa.unterlagen.kfv-odenwaldkreis.de/

